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1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Überblick

Wann Sie Pflegekosten steuermindernd 
geltend machen können

Kosten der eigenen Pflege sind im Regelfall als all-
gemeine außergewöhnliche Belastungen abzieh-
bar, weil sie zwangsläufig entstehen und andere 
vergleichbare Steuerzahler sie nicht zu tragen ha-
ben. Um die Kosten absetzen zu können, muss in 
der Regel mindestens ein Schweregrad der Pflege-
bedürftigkeit oder eine erhebliche Einschränkung 
in der Alltagskompetenz bestehen. Auch die krank-
heitsbedingte Unterbringung in einem Alten- oder 
Pflegeheim kann als außergewöhnliche Belastung 
steuerlich geltend gemacht werden. Erhaltene Leis-
tungen (z.  B. aus der Pflegeversicherung) müssen 
aber gegengerechnet werden.

Anstelle des Ansatzes außergewöhnlicher Belas-
tungen können Pflegebedürftige unter bestimmten 
Voraussetzungen den Behindertenpauschbetrag 
nutzen. Abhängig vom Grad der Behinderung sind 
dann zwischen 384 € und 7.400 € pro Jahr abziehbar. 
Der Pauschbetrag gleicht laufende, gewöhnliche 
und unmittelbar mit der Behinderung zusammen-
hängende Mehraufwendungen aus, ohne dass die 
pflegebedürftige Person einen Einzelnachweis er-
bringen muss.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann je nach 
Grad der Behinderung bzw. im Schwerbehinder-
tenausweis eingetragenen gesundheitlichen Merk-
malen (Merkzeichen) eine behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale von 900 € bzw. 4.500 € pro 
Jahr beantragt werden. Damit sind dann alle behin-
derungsbedingten Fahrtkosten abgegolten.

Auch wer Pflegekosten für nahe Angehörige trägt, 
kann außergewöhnliche Belastungen geltend ma-
chen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Einzel-
ausgaben nachgewiesen werden können. Wer sich 
entscheidet, einen Angehörigen selbst zu pflegen, 
kann alternativ zu den außergewöhnlichen Belas-
tungen den Pflegepauschbetrag in folgender Höhe 
geltend machen: 

	■ bei Angehörigen mit Pflegegrad 2: 600 €,

	■ bei Angehörigen mit Pflegegrad 3: 1.100 € und

	■ bei Angehörigen mit Pflegegrad 4 und 5 oder 
dem Merkzeichen „H“ (Hilflosigkeit): 1.800 €.

Voraussetzung für den Abzug der Beträge ist, dass 
die Pflege unentgeltlich erfolgt und keine Einnah-
men aus gesetzlichen oder privaten Pflegeversiche-
rungen fließen.

Hinweis: Wer den Pflegepauschbetrag in Anspruch 
nimmt, kann keine weiteren außergewöhnlichen 
Belastungen, die durch die Pflege entstehen, geltend 
machen.

Die Betreuung bzw. Pflege kann im Haushalt der zu 
pflegenden Person erfolgen oder die zu pflegende 
Person kann in einem Heim einen eigenen Haushalt 
führen. In diesen Fällen kann für sie anstelle des An-
satzes außergewöhnlicher Belastungen eine Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen in 
Betracht kommen. Hierbei können 20 % der anfallen-
den Lohnkosten, höchstens aber 4.000 € pro Jahr, von 
der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden.

Arbeitszimmer / Homeoffice

Finanzverwaltung erläutert die ab 2023 
geltenden Neuregelungen

Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers und die 
Homeoffice-Pauschale sind ab dem Jahr 2023 unter 
modifizierten Voraussetzungen steuerlich abzieh-
bar: Der Gesetzgeber hat mit dem Jahressteuerge-
setz 2022 auf die Veränderungen in der Arbeitswelt 
reagiert, die sich im Zuge der Corona-Pandemie er-
geben hatten.

Ab 2023 gibt es ein neues Wahlrecht für Erwerbs-
tätige, die den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Tätigkeit im Arbeitszimmer 
haben. Sie dürfen ihre Raumkosten entweder wie 
bisher in Höhe der tatsächlich angefallenen Auf-
wendungen in unbeschränkter Höhe abrechnen 
oder alternativ eine Jahrespauschale von 1.260 € ab-
setzen. Wählen sie die Pauschale, müssen sie dem 
Finanzamt die tatsächlich angefallenen Raumkos-
ten nicht nachweisen.
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verzeichnet und im selben Jahr negative Einkünfte 
von 48.322  € erwirtschaftet. Das Finanzamt hatte 
den Verlust in das Jahr 2014 zurückgetragen und 
so den negativen Gesamtbetrag der Einkünfte für 
2015 auf 0 € „neutralisiert“, so dass der Erstattungs-
überhang bei der Kirchensteuer sich 2014 voll als 
steuerpflichtiges Einkommen auswirkte (kein 
Ausgleich durch Verluste). 

Das Finanzgericht ging davon aus, dass der Er-
stattungsüberhang trotz des Rücktrags noch mit 
dem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte ver-
rechnet werden könnte. Der BFH hat jedoch die 
Berechnungsweise des Finanzamts bestätigt. Zu-
rückgetragene negative Einkünfte können im Ent-
stehungsjahr nicht mehr genutzt werden  – auch 
nicht zum Ausgleich eines Erstattungsüberhangs 
bei der Kirchensteuer. Das Finanzamt war für 2015 
also folgerichtig von einem Gesamtbetrag der Ein-
künfte von 0 € ausgegangen, so dass sich der Über-
hang voll steuerlich auswirkte.

2.	 ... FÜR UNTERNEHMER

Gesetzgebung

Umsatzsteuerausblick auf  
das Wachstumschancengesetz

Aus umsatzsteuerlicher Sicht beinhaltet der Regie-
rungsentwurf eines Wachstumschancengesetzes 
insbesondere folgende Änderungen:

	■ Elektronische Rechnungen: Für Leistungen 
zwischen inländischen Unternehmern soll die 
obligatorische elektronische, in einem bestimm-
ten strukturierten elektronischen Format aus-
gestellte Rechnung eingeführt werden und eine 
elektronische Verarbeitung ermöglichen. Die-
se Änderung soll am 01.01.2025 mit einer Über-
gangsregelung in Kraft treten, wonach im Jahr 
2025 neben der neuen, strukturierten Rechnung 
auch noch die bisherigen sonstigen Rechnungen 
(Papier oder PDF-Datei in einer E-Mail) genutzt 
werden können.

	■ Kleinunternehmer: Künftig sollen Kleinunter-
nehmer grundsätzlich von der Übermittlung von 

Ohne Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen Ar-
beitszimmer konnten Erwerbstätige dessen Kosten 
bis einschließlich 2022 zumindest beschränkt mit 
1.250 € pro Jahr als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben abziehen, sofern ihnen kein Alternativar-
beitsplatz (z.  B. beim Arbeitgeber) zur Verfügung 
stand. Diese Fallvariante wurde ab 2023 abge-
schafft. Erwerbstätige, deren Tätigkeitsmittelpunkt 
außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers liegt, 
können ihre Raumkosten nun nur noch im Wege 
der Homeoffice-Pauschale abziehen. Diese wurde 
ab 2023 auf 6 € pro Arbeitstag, maximal 1.260 € pro 
Jahr, erhöht.

Das Bundesfinanzministerium hat sich ausführlich 
zur Anwendung der neuen Vorschriften geäußert. 
Die Verwaltungsanweisung beantwortet Einzelfra-
gen zur Definition eines häuslichen Arbeitszim-
mers, zu den abzugsfähigen Raumkosten, zum 
Tätigkeitsmittelpunkt, zu Multijobbern, zum feh-
lenden Alternativarbeitsplatz, zur Tagespauschale 
sowie zur doppelten Haushaltsführung.

Hinweis: Da die Regelungen zum steuerlichen Raum-
kostenabzug komplex sind, empfiehlt es sich, dass Sie 
Ihren steuerlichen Berater zu Rate ziehen, damit Sie 
die Aufwendungen für Homeoffice und Arbeitszim-
mer ab 2023 optimal absetzen können.

Erstattungsüberhang

Wie sich ein Verlustrücktrag  
im Entstehungsjahr auswirkt

Kirchensteuerzahlungen lassen sich in der Ein-
kommensteuererklärung als Sonderausgaben ab-
setzen, so dass sie sich steuermindernd auswirken. 
Wird einem Steuerzahler in einem Veranlagungs-
zeitraum mehr Kirchensteuer erstattet, als er zahlt, 
führt dieser Erstattungsüberhang zu einem Hin-
zurechnungsbetrag („negative Sonderausgaben“), 
so dass sich sein Gesamtbetrag der Einkünfte im 
Erstattungsjahr erhöht. Der Erstattungsüberhang 
wird also als Einkommen versteuert und kann Ein-
kommensteuer auslösen.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Fall hatte ein Steuerzahler 2015 einen  
Kirchensteuererstattungsüberhang von 61.109  €   
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Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr 
befreit sein.

	■ Ist-Besteuerung: Die für die Möglichkeit, die 
Steuer nach vereinnahmten statt vereinbar-
ten Entgelten zu berechnen, geltende Umsatz-
grenze soll ab dem 01.01.2024 von 600.000 € auf 
800.000 € angehoben werden.

	■ Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers: Die Vereinfachungsregelung in §  13b Um-
satzsteuergesetz soll ab 01.01.2024 auch für die 
Übertragung von Emissionszertifikaten ange-
wandt werden können.

	■ Zweckbetriebe: Der ermäßigte Steuersatz soll 
auch auf Leistungen von Zweckbetrieben anzu-

wenden sein, wenn die vom jeweiligen gemein-
nützigen Zweck erfassten Personen entweder 
Empfänger der Leistung sind oder bei der Leis-
tungserbringung mitwirken (z.  B. Inklusionsbe-
triebe).

	■ Pflege- und Betreuungsleistungen: Alle Verfah-
renspfleger, die in Betreuungs- und Unterbrin-
gungssachen tätig sind, sollen ab dem 01.01.2024 
als begünstigte Einrichtungen anerkannt werden.

Hinweis: Mit dem Entwurf verfolgt der Gesetzgeber 
das Ziel, die Rahmenbedingungen für mehr Wachs-
tum, Investitionen und Innovationen aus steuerlicher 
Sicht zu verbessern sowie die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Deutschland zu stärken.
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Grundstücksunternehmen

Weihnachtsmarktverkauf vereitelt  
erweiterte Gewerbesteuerkürzung

Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem 
Betriebsvermögen hält, das nicht von der Grund-
steuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewer-
besteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2  % des 
zuletzt für den Grundbesitz festgestellten Einheits-
werts. Diese pauschale Kürzung soll eine Doppel-
besteuerung des Grundbesitzes mit Gewerbesteuer 
und Grundsteuer abmildern.

Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließ-
lich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, 
steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuer-
kürzung zu. Das heißt, sie können ihren Gewerbe-
ertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung 
und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, 
so dass eine Doppelbesteuerung in vollem Umfang 
vermieden wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesit-
zes „ausschließlich“ erfolgt. Zulässig ist aber eine 
Betreuung von Wohnungsbauten (Baubetreuung 
oder Bewirtschaftung). Nebentätigkeiten des Un-
ternehmens werden bei der erweiterten Kürzung 
vom Finanzamt nur akzeptiert, wenn sie

	■ der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbe-
sitzes im engeren Sinne dienen und

	■ zwingend notwendiger Teil der eigenen Grund-
stücksverwaltung und -nutzung sind.

Eine neue Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zeigt eindrucksvoll, dass schon geringfügige 

„schädliche“ Nebentätigkeiten dazu führen, dass die 
erweiterte Gewerbesteuerkürzung komplett ver-
sagt wird. 

Im Streitfall hatte ein Grundstücksunternehmen 
jährlich an einem Adventswochenende vier Weih-
nachtsmarktstände auf einem Weihnachtsmarkt 
eines gemeinnützigen Vereins betrieben. Den Ge-
winn spendete das Unternehmen stets an den Ver-
ein. Der BFH hat gleichwohl entschieden, dass dem 
Unternehmen die erweiterte Kürzung zu versagen 
war. Die Aktivitäten auf dem Weihnachtsmarkt 
waren eine kürzungsschädliche gewerbliche Tä-
tigkeit. Unerheblich war für das Gericht, dass der 

erzielte Gewinn anschließend einem gemeinnützi-
gen Verein gespendet worden und im Vergleich zu 
den erzielten Umsätzen aus der Grundbesitzver-
mietung äußerst gering war.

Hinweis: Grundstücksunternehmen sollten also da-
rauf achten, dass sie ihre erweiterte Kürzung nicht 
durch artfremde Nebentätigkeiten aufs Spiel setzen. 
Der Urteilsfall zeigt eindrucksvoll, dass sogar ein ge-
ringfügiges Engagement im gemeinnützigen Bereich 
steuerlich erhebliche Folgen haben kann.

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Lohnsteuer

Keine Pauschalierung mit 2 % bei  
Alleingesellschafter-Geschäftsführer

Voraussetzung für eine 2%ige Pauschalversteue-
rung ist unter anderem das Vorliegen von Arbeits-
entgelt aus geringfügigen Beschäftigungen und das 
Bestehen einer sozialversicherungsrechtlichen Be-
schäftigung. Beschäftigung ist die nichtselbständi-
ge Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 
Ein Geschäftsführer, der zugleich alleiniger Ge-
sellschafter ist, erfüllt diese sozialversicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich nicht. 
Damit kommt für ihn die günstige Pauschalbesteu-
erung mit 2 % nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
(BFH) nicht in Betracht. 

Hinweis: Angesichts der eindeutigen Rechtslage ver-
wundert es, dass es der Fall überhaupt bis zum BFH 

„geschafft“ hat.

4.	 … FÜR ARBEITGEBER 
UND ARBEITNEHMER

Dienstwagenüberlassung

Abschreibung für private Garage  
darf nicht gegengerechnet werden

Stellen Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen 
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Dienstwagen zur privaten Nutzung zur Verfügung, 
muss dieser geldwerte Vorteil entweder 

	■ nach der 1-%-Methode oder 

	■ nach der Fahrtenbuchmethode 

(lohn-)versteuert werden. Zahlt der Arbeitnehmer 
für die außerdienstliche Nutzung des Fahrzeugs 
jedoch ein Entgelt an den Arbeitgeber (z.  B. Mo-
natspauschale, Kilometergeld, Übernahme der 
Leasingraten), mindert dieser Eigenanteil den zu 
versteuernden geldwerten Vorteil. Denn insoweit 
tritt keine Bereicherung des Arbeitnehmers ein. 
Auch die Übernahme einzelner Kfz-Kosten (z.  B. 
für Kraftstoff) durch den Arbeitnehmer darf gegen-
gerechnet werden.

Die Kosten der privaten Garage eines Arbeitneh-
mers dürfen aber nicht vorteilsmindernd berück-
sichtigt werden, wenn er rechtlich nicht verpflichtet 
ist, das Fahrzeug darin abzustellen. So lässt sich ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zusammenfas-
sen. Geklagt hatte ein Arbeitnehmer mit Dienstwa-
gen, der die Abschreibung seiner privaten Garage 
als Werbungskosten geltend machen wollte. Der 
Arbeitgeber hatte nur vorgeschrieben, dass Ge-
schäftsfahrzeuge sorgfältig zu behandeln waren – 
eine Verpflichtung, sie in der Garage abzustellen, 
bestand aber nicht.

Laut BFH dürfen Nutzungsentgelte nur dann vor-
teilsmindernd abgezogen werden, wenn sie für die 
Überlassung und Inbetriebnahme des Dienstwa-
gens zu leisten sind. Dies traf auf die Garagenab-
schreibung nicht zu. Es fehlte an einer rechtlichen 
Verpflichtung des Arbeitnehmers, das Fahrzeug in 
einer Garage unterzustellen. Auch lag keine Über-
nahme einzelner nutzungsabhängiger Kosten vor, 
da die Garagenkosten gerade nicht von der Nut-
zung des Dienstwagens abhingen.

5.	 … FÜR HAUSBESITZER

Selbstnutzung

Denkmalabschreibung wird  
nur einmal im Leben gewährt

Wer ein Baudenkmal selbst bewohnt, kann die 
Herstellungskosten für Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen über eine bis zu 9%ige 
jährliche Absetzung steuerlich geltend machen. 
Voraussetzung ist, dass der Eigentümer durch eine 
Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde nach-
weisen kann, dass es sich bei seinem Objekt um 
ein Baudenkmal nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften handelt und die entstandenen 
Aufwendungen erforderlich waren.

Hinweis: Eine entsprechende Bescheinigung ist auch 
zur erhöhten Abschreibung von Gebäuden in Sanie-
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichen notwendig.

Gesetzlich ist geregelt, dass Steuerzahler diese 
Abschreibung „nur bei einem Gebäude“ (Geset-
zeswortlaut) in Anspruch nehmen dürfen. Der Bun-
desfinanzhof (BFH) hat nun klargestellt, dass die 
Steuervergünstigung damit nur einmal im Leben 
jedes Steuerzahlers abgezogen werden darf. Ehe-
leute dürfen die Denkmalabschreibung insgesamt 
nur zweimal im Leben in Anspruch nehmen. Dies 
ergebe bereits die Auslegung des Gesetzeswortlauts 
(„einem“ ist als Zahlwort gemeint). Der BFH lehnte 
damit die Interpretation ab, dass der Gesetzgeber 
mit seiner einschränkenden Regelung nur eine pa-
rallele Abschreibung von mehreren Gebäuden in 
einem Veranlagungszeitraum verhindern wollte.

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zu den Steuerspar-
effekten, die sich durch die Denkmalabschreibung 
realisieren lassen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ratio Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft  
Landwirtschaftliche Buchstelle T. Beuck  ·  A. Haß  ·  B. Potratz
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KONTAKT

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel 
Tel. (0431) 66 382-680 · Fax (0431) 66 382-688 
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0 · Fax (0 38 31) 61 02-420
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Stralsund HRB 3168

Flensburg
Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)
Tel. (0461) 31 441-0 · Fax (0461) 31 441-499
E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


